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Ein gesundes Oberösterreich ist unser Ziel! 

Die Abteilung Gesundheit 



Gesundheitsbezogene Maßnahmen 

 Notwendigkeit gesundheitsbezogener Maßnahme bei  

 Personen mit erhöhtem Risiko (Risikoprofil - risikoreiche Verhaltensweisen und 

Persönlichkeitsmerkmale, als auch risikobehaftete Umgebungsfaktoren)  

 Diagnose nach ICD 10 (Schädlicher Gebrauch, Suchtgiftabhängigkeit) 

 

 Keine gesundheitsbezogene(n) Maßnahme(n) geboten 

 Bei Probierkonsumenten und -konsumentinnen mit ausreichenden psychosozialen Ressourcen 

 Bei experimentellem Konsum in der Vorgeschichte 

 Bei erwachsenen, sozial integrierten Personen mit gelegentlichem Suchtgiftkonsum 

 

 Einschätzung, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen zweckmäßig, sinnvoll, durchführbar 

und nicht offensichtlich aussichtslos sind 

 z.B. örtliche Gegebenheiten, drohender Verlust des Arbeitsplatzes, sonstige gravierende 

persönliche oder familiäre Umstände, die der Behandlung entgegen stehen. Die 

gesundheitsbezogene Maßnahme sollte nämlich nicht Selbstzweck sein, sondern in einem 

vertretbaren Verhältnis zu den Lebens-, Berufs- und Wohngegebenheiten sowie der 

gesundheitlichen Situation der betroffenen Person stehen. 

   



Genehmigung der Richtlinie durch 

Landesamtsdirektor Dr. Erich Watzl,  

 

Aussendung an die 

Bezirkshauptmannschaften und  

 

Information an die Magistrate  

 

Mitte Mai 2016 

 



In der Regel erhebt die Gesundheitsbehörde 

folgendermaßen: 

• Ergibt die Erstprüfung einen ausschließlichen 

Konsum von Cannabis / Ecstasy / Psilocybin 

beauftragt sie einen Sozialarbeiter mit 

fachspezifischen Kenntnissen mit der 

Risikobeurteilung. 

 

• Ergibt die Erstprüfung einen Konsum eines 

anderen Suchtgifts, beauftragt sie einen 

hinreichend mit Fragen des Suchtgiftmissbrauchs 

vertrauten Amtsarzt mit der Risikobeurteilung und 

gegebenenfalls mit der Beurteilung eines 

„Schädlichen Gebrauchs“ oder einer 

„Substanzabhängigkeit“ 

 

• Ergibt die Risikobeurteilung des Sozialarbeiters 

die Notwendigkeit der Einholung eines 

medizinischen Gutachtens, beauftragt sie einen 

hinreichend mit Fragen des Suchtgiftmissbrauchs 

vertrauten Amtsarztes mit der Erstellung eines 

Gutachtens. 

 

Übersicht gesundheitsbehördliches Verfahren 



Ein gesundes Oberösterreich ist unser Ziel! 

Die Abteilung Gesundheit 

Durchführung der Risikobeurteilung  
bzw. amtsärztliches Gutachten 



Fragebogen "Selbstanamnese" 



Standardisierte Befragung - Risikobeurteilung 

Dauer ca. 90 Minuten 



Risiko-Profil 



Ergebnis und Plausibilitätsprüfung 



Risikobeurteilung und amtsärztliches Gutachten 

Risikobeurteilung ident mit 
sozialarbeiterischer 
Risikobeurteilung 



In der Regel geht die Gesundheitsbehörde 

folgendermaßen vor: 

• Ergibt die Erstprüfung einen ausschließlichen 

Konsum von Cannabis / Ecstasy / Psilocybin 

beauftragt sie einen Sozialarbeiter mit 

fachspezifischen Kenntnissen mit der 

Risikobeurteilung. 

 

• Ergibt die Erstprüfung einen Konsum eines 

anderen Suchtgifts, beauftragt sie einen 

hinreichend mit Fragen des Suchtgiftmissbrauchs 

vertrauten Amtsarzt mit der Risikobeurteilung und 

gegebenenfalls mit der Beurteilung eines 

„Schädlichen Gebrauchs“ oder einer 

„Substanzabhängigkeit“ 

 

• Ergibt die Risikobeurteilung des Sozialarbeiters 

die Notwendigkeit der Einholung eines 

medizinischen Gutachtens, beauftragt sie einen 

hinreichend mit Fragen des Suchtgiftmissbrauchs 

vertrauten Amtsarztes mit der Erstellung eines 

Gutachtens. 

 

Übersicht gesundheitsbehördliches Verfahren 



"Chancen" – Früherkennung und Frühintervention 

Laut Europäischer Beobachtungsstelle (2009) zielt indizierte Prävention auf Individuen ab, die 
zwar minimale aber erkennbare Anzeichen einer Störung aufweisen, allerdings noch keine 
Diagnose im Sinne des DSM-IV bzw. ICD 10 manifest ist. Das Ziel sollte dabei die Verhinderung 
der Entwicklung bzw. das Voranschreiten problematischer Konsummuster inkl. einer 
Abhängigkeitserkrankung sein. Die wichtigsten Faktoren für die Identifizierung von gefährdeten 
Personen sind dabei körperliche oder psychische Probleme bzw. Belastungen, Schulversagen, 
Schwierigkeiten mit dem Rechtssystem (Vorstrafen), Aggression und Gewalt, exzessiver 
Alkoholkonsum und der Konsum anderer psychotropen Substanzen. (vgl. European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction, 2009, Seite 8) 

Die Grenzen der indizierten Prävention und der 
Behandlung sind fließend bzw. überlappen 
sich, da die Zielgruppe nicht immer eindeutig 
zuordenbar ist. Gerade im Übergang des 
Konsums hin zu einem problematischen 
Konsum braucht es Maßnahmen, sogenannte 
Frühinterventionsmaßnahmen, die auch 
oftmals medizinische Leistungen beinhalten 
müssen, obwohl sie im Rahmen der indizierten 
Prävention eingesetzt 

werden. Definitorisch kommt medizinische 
Behandlung erst dann zum Einsatz, wenn eine 
Diagnose nach DSM oder ICD manifest ist. 



Früherkennung und Frühintervention 

Die Suchtpräventionsstelle Zürich (2010) definiert in den Grundsätzen von Früherkennung und 
Frühintervention Früherkennung als eine „diagnostische Strategie zur frühzeitigen 
Wahrnehmung von Anzeichen einer gefährdeten Entwicklung und zur Einleitung 
behandelnder Maßnahmen („Hinschauen und Handeln“). Frühintervention meint 
Frühbehandlung zu einem Zeitpunkt, wo sich die Probleme noch nicht verfestigt haben. Sie 
umfasst angemessene Unterstützungsangebote für gefährdete Jugendliche und ihr Umfeld mit 
dem Ziel, Gefährdungsmuster zu minimieren und eine gesunde psychosoziale 
Weiterentwicklung zu ermöglichen.“ Dabei sind Früherkennung und Frühintervention eine 
„vorwiegend indiziert ausgerichtete Präventionsstrategie, die zum Zeitpunkt einer Gefährdung 
zum Zug kommt.“ (Suchtpräventionsstelle Zürich (Hrsg.), 2010, Seite 9) 

 

Dallmann (2011) gibt zu bedenken, dass sich „Früherkennung über eine spezifische Diagnostik, 
die anhand bestimmter Parameter den späteren Eintritt eines Schadens für hoch 
wahrscheinlich hält“, legitimiert. „Das bedeutet noch nicht, dass die Früherkennung den 
späteren Schaden mit Sicherheit prognostizieren kann. Denn es lässt sich nicht sicher sagen, 
ob bei einem „Erfolg“ der Frühintervention ursächlich das Ausbleiben des Schadens wegen 
dieser Intervention oder trotz dieser Intervention eingetreten ist.“ (Dallmann, 2011, Seite 2) 



Schutz- und 

Risikofaktoren 

Petraitis et al. (1995) entwickelten einen 
Klassifikationsraster für Einflussfaktoren experimentellen 
Substanzkonsums, der drei Einflussbereiche (sozial-
interpersonal / Kultur-Einstellung / Intrapersonal) in vier 
Hierarchieebenen (unmittelbar / nah / mittelbar / weit 
entfernt) unterteilt. 

 

Das unmittelbare soziale Umfeld, also die Personen, die 
das engste System sozialer Unterstützung ausmachen, 
wird im sozial-interpersonalen Bereich berücksichtigt. 
Der kulturelle bzw. Einstellungsbereich beinhaltet die 
Annahmen über Kosten und Nutzen des 
Substanzgebrauchs, eigene und andere Einstellungen, 
aber auch Faktoren, die die Einstellung beeinflussen. Der 
intrapersonale Bereich bezieht sich auf grundlegende 
Persönlichkeitseigenschaften, emotionale Zustände und 
biologische Dispositionen. 

 

In der unmittelbaren Ebene findet nur die 
Konsumabsicht bzw. das Probierverhalten Eingang. Von 
der nahen / proximalen über die mittelbare / distale bis 
hin zur weit entfernten / ultimaten Ebene werden die 
Variablen nach direktem Einfluss auf den 
Substanzkonsum bis hin zum Einfluss über vermittelnde 
Variablen geordnet. (vgl. Petraitis, Flay, & Miller, 1995, 
Seite 82) 



Schutz- und 

Risikofaktoren 

Das Modell der Resilienz ist dem 
Modell der Schutz- und 
Risikofaktoren sehr ähnlich, geht 
aber an sich von belastenden 
Situationen aus und hat ihren Fokus 
auf stark gefährdete Personen.  

 

Dabei werden Prozesse beschrieben, 
durch die sich Personen, aber auch 
Familien, angesichts starker 
Beeinträchtigung oder andauernd 
ausgesetztem Risiko gut entwickeln 
oder funktionieren können. (vgl. 
BZgA (Hrsg.), 2006, Seite 18) 



Schutz- und Risikofaktoren 

Dieses Modell wurde weiter differenziert, indem auch Vulnerabilitätsfaktoren und 
Kompensationsfaktoren aufgenommen wurden. Vulnerabilitätsfaktoren zeigen dabei eine Art 
zusätzliche Empfindlichkeit gegenüber Risikofaktoren an und erhöhen die Wahrscheinlichkeit 
eines Risikoverhaltens. Kompensationsfaktoren konterkarieren die Effekte von Risikofaktoren, 
während Schutzfaktoren (Protektivfaktoren) die Effekte nur moderieren. „Beispielsweise 
könnte die Wirkung des Risikofaktors „Scheidung der Eltern" auf Risikoverhalten durch den 
Protektionsfaktor „Guter geschwisterlicher Zusammenhalt" abgemildert, durch den 
Vulnerabilitätsfaktor „Vermeidendes Problemlösungsverhalten" aber noch gestärkt werden.“ 
(Reese & Silbereisen, 2001, Seite 147) 

Eine weitere Differenzierung in 
allgemeine und spezifische 
Einflussfaktoren für Risikoverhalten 
ist notwendig, um beurteilen zu 
können, inwiefern ein Faktor 
spezifisch ein bestimmtes 
Risikoverhalten beeinflusst oder 
allgemein unterschiedliche 
Verhaltensweisen wahrscheinlicher 
gemacht werden. Das 
Zusammenspiel der einzelnen 
Faktoren ist in nachstehender 
Abbildung visualisiert: 
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